
 
 

 

 
 
 

Wichtige Information zur Anmeldung 
Bläser- und Chorgruppen 

 
Die KGS Neustadt wird auch im kommenden Schuljahr wieder alternativ zum regulären Musikunterricht eine 
„Bläsergruppe“ und eine „Chorgruppe“ einrichten. Die Schülerinnen und Schüler dieser schulzweig-
übergreifenden Gruppen werden im Rahmen eines erweiterten Musikunterrichts entweder ein Blasinstru-
ment spielen lernen oder stimmlich besonders gefördert. 

 

Warum ist das Musizieren ein Schlüssel für eine erfolgreichere Bildungslaufbahn? 
Über das Musizieren erwerben Ihre Kinder Fähigkeiten, die es ermöglichen, sich künstlerisch auszudrücken, 
und darüber hinaus auch essenziell wichtig sind für alle anderen Unterrichtsfächer und Lebenssituationen: 
Präzision, Ausdauer, Geduld, Verlässlichkeit und Vertrauen in das eigene Können. Sie lernen Verantwor-
tungsbewusstsein für die Gruppe z u  entwickeln und haben Spaß beim gemeinsamen Musizieren.  
Bereits nach wenigen Monaten sind die meisten Kinder der Chor- und Bläsergruppen in der Lage Stü-
cke vorzutragen. Hierbei erleben sie eine besondere Form der Gruppenzugehörigkeit, da das gemeinsame 
Musizieren nicht nur Freude bereitet, sondern gemeinsame Leistungen viel mehr musikalische Möglichkei-
ten eröffnen als das Musizieren allein. Die Ergebnisse sollen der Schulöffentlichkeit bei verschiedenen An-
lässen präsentiert werden. 

 
Bedingungen zur Teilnahme: 

- Die Anmeldung für beide Gruppen erfolgt auch auf dem offiziellen Anmeldebogen für den 5. Jahrgang. 

- Der Anmeldebogen für die Musikschule Neustadt muss bei Rückgabe der erweiterte Anmeldeunterla-

gen mit eingereicht werden. 

- Grundsätzlich haben alle Kinder die gleiche Chance für die Aufnahme in eine der beiden Gruppen. Be-

sondere musikalische Vorbildung ist nicht erforderlich. Die Gruppen sind für Jungen und Mädchen 

gleichermaßen geeignet. Für die Chorgruppe sollten die Kinder Freude am Singen mitbringen und gut 

zuhören können. 

- Falls zu viele Anmeldungen vorliegen, wird die Schule die Aufnahme in das Profil auslosen. Ein 

Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. 

- Mit der Aufnahme in eine der beiden Gruppen ist die Zuordnung zu bestimmten Klassen verbunden. 

 

Für die Bläsergruppe gilt darüber hinaus Folgendes: 
- In der Bläsergruppe erlernt jedes Kind sein Instrument neu, d. h. ohne irgendwelche Vor-

erfahrungen auf diesem Instrument. Bei der Wahl des Instruments werden die Kinder fachlich 
beraten. Die endgültige Entscheidung, wer welches Instrument spielt, treffen die beratenden 
Lehrkräfte. 

- Die Instrumente stellt der Förderverein der KGS Neustadt gegen eine Mietgebühr zur Verfügung. 
- Die Eltern schließen mit dem Förderverein der KGS Neustadt einen Vertrag über die Instrumenten-

ausleihe und den Instrumentalunterricht für zwei Jahre ab. 
- Der von den Eltern zu zahlende Kostenanteil für Mietgebühr, Wartung, Instandhaltung und 

Versicherung eines Blasinstrumentes beträgt 8 , 5 0  € im Monat. Dieser Betrag wird per Last-
schrift vom Förderverein der Schule eingezogen. 

- Für den Instrumentalunterricht der Musikschule Neustadt sind 41,00 € pro Monat zu zahlen – eben-
falls über Lastschrifteinzug. 

 

Für die Chorgruppe gilt: 

- Die Chorschüler nehmen über das Chorsingen hinaus in einer Kleingruppe zusätzlich an einem 

wöchentlichen Stimmbildungsunterricht teil, der von einer besonders geschulten Kraft der Musik-
schule durchgeführt wird. Die Kosten für diesen Gesangsunterricht betragen 21,00 € im Monat. 

Dieser Betrag wird per Lastschrift durch die Musikschule Neustadt eingezogen. 
 

Für die Beantwortung weiterer Fragen steht Ihnen die Koordinatorin der Chor- und Bläserklassen,  
Gesa Molière unter gesa.moliere@kgs-neustadt.de zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jonck 
Schulleiter 


